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Titel: Strafgesetze und Ordnungswidrigkeiten zum Tierschutz 
in Deutschland 

 

Artikel 20a des Grundgesetzes (GG)1 garantiert den Schutz der Tiere im Rahmen der verfassungs-
mäßigen Ordnung. Im Jahr 2002 in die Verfassung aufgenommen,2 stellt der Tierschutz eine 
Staatszielbestimmung dar. Artikel 20a GG verankert das grundlegende Ziel des verantwortungs-
vollen Umgangs des Menschen mit Tieren und erklärt dies für den Staat als verfassungsrechtlich 
verpflichtend.  

Das Tierschutzgesetz (TierSchG)3 regelt den generellen Umgang des Menschen mit Tieren. Sank-
tioniert wird solches Verhalten, das einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden 
oder Schäden zufügt. Daneben gibt es weitere Gesetze und Rechtsverordnungen, die spezifische 
Tierschutzziele verfolgen, beispielsweise die Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV)4, die 
den ordnungsgemäßen Umgang mit Hunden regelt.5 Am 24. Mai 2024 verabschiedete die Bundes-
regierung den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes und des Tiererzeug-
nisse-Handels-Verbotsgesetzes.6 Dieser Entwurf soll Haltungsbedingungen für Tiere verbessern, 

 

1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnr. 100-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2478). 

2 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Staatsziel Tierschutz) vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2862). 

3 Tierschutzgesetz vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 20 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752). 

4 Tierschutz-Hundeverordnung vom 2. Mai 2001 (BGBl. I S. 838), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 25. November 2021 (BGBl. I S. 4970).  

5 Weiterhin gibt es das Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetz, das Legehennenbetriebsregistergesetz, das Hufbe-
schlaggesetz, die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, die Tierschutztransportverordnung, die Tierschutz-
Versuchstierverordnung, sowie die Tierschutz-Schlachtverordnung. 

6 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes und des Tier-
erzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes, vom 24. Mai 2024, BR-Drucksache 256/24, abrufbar unter https://dser-
ver.bundestag.de/brd/2024/0256-24.pdf. Dieser und alle weiteren Links wurden zuletzt abgerufen am 
29. Mai 2024.  
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beispielsweise durch die Erweiterung der Regulierungen von Qualzucht und durch eine stärkere 
Kontrolle des Handels mit Tieren.7 

Die Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten zum Schutze von Tieren, insbesondere von Hun-
den, finden sich im Tierschutzgesetz sowie in der Tierschutz-Hundeverordnung. 

Gemäß § 17 TierSchG wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer 
ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder einem Wirbeltier erhebliche Schmerzen oder 
Leiden hinzufügt.8 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Ordnungswidrigkeit nach § 18 TierSchG begeht, wird – je 
nach Schwere der Tat – mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet.9 Hierunter fallen insbe-
sondere die Tötung und die grundlose Schmerzzufügung eines Tieres, außerdem die unerlaubte 
und übermäßige Schmerzzufügung durch Tierversuche und unregulierte Züchtung von Tieren. 

Einer nach § 17 TierSchG rechtskräftig verurteilten Person oder mangels Schuldbeweises freige-
sprochenen Person kann das Gericht den Umgang mit Tieren verbieten. Wer gegen dieses Verbot 
verstößt, macht sich nach § 20 Abs. 3 TierSchG strafbar und wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe sanktioniert. Ebenso macht sich nach § 20a Abs. 3 TierSchG straf-
bar, wer gegen den richterlichen Beschluss nach § 20a Abs. 1 TierSchG verstößt, der den Umgang 
mit den Tieren vorläufig verbietet. 

Ordnungswidrig gemäß § 12 TierSchHuV in Verbindung mit § 18 TierSchG handelt außerdem, 
wer hundeschutzrechtliche Maßgaben nicht einhält, wie sie in der TierSchHuV aufgelistet sind. 
Dazu zählen unter anderem der Schutz der Welpen und des Muttertieres, eine angemessene Hal-
tung sowie die Betreuung des Tieres. Geahndet wird der Verstoß wie auch bei § 18 TierSchG mit 
einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro.10 

*** 

 

7 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Pressemitteilung vom 24. Mai 2024 
(Nr. 47/2024), abrufbar unter https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/047-tierschutzge-
setz.html.  

8 Nach dem aktuellen Gesetzentwurf vom 24. Mai 2024 soll mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft werden, wer eine solche Handlung beharrlich wiederholt, aus Gewinnsucht begeht oder in Bezug auf eine 
große Zahl von Wirbeltieren begeht. Die Versuchsstrafbarkeit und Strafbarkeit wegen grober Fahrlässigkeit wer-
den hinzugefügt. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgeset-
zes und des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes, vom 24. Mai 2024, BR-Drucksache 256/24, S. 21. 

9 Im geplanten Änderungsgesetz soll der Bußgeldrahmen erhöht werden auf bis zu 50.000 Euro. Gesetzentwurf der 
Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes und des Tiererzeugnisse-Handels-
Verbotsgesetzes, vom 24. Mai 2024, BR-Drucksache 256/24, S. 24.  

10 Im geplanten Änderungsgesetz bis zu 50.000 Euro. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Tierschutzgesetzes und des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes, vom 24. Mai 2024,  
BR-Drucksache 256/24, S. 24.  
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